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Vereinbarung zur Teilnahme an der 
Schulverpflegung in der Kiepert 

Grundschule 

Stammdaten (bitte leserlich schreiben) 
 
Angaben zum/zur Essensteilnehmer/in 

 

________________________________________ 
Name* 

________________________________________ 
Vorname* 

_________________________________________
Straße / Nr.* 

_________________________________________
PLZ / Ort* 

________________________________________
Geburtsdatum* 

_________________________________________
Klasse* 

_________________________________________ 
Schuljahr 

 

Angaben der Eltern / Sorgeberechtigten 
 
Anrede* 

________________________________________ 
Name* 

________________________________________
Vorname* 

_______________________________________
Telefon-Nr.  

_________________________________________
E-Mail-Adresse* 

_________________________________________         

 
* Pflichtangaben 

Bedingungen  
(1) Bestandteil dieser Vereinbarung sind die in der 
Anlage enthaltenen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zur Teilnahme an der Essens-
versorgung von L.i.Ma. e.V., die mit Unterschrift 
unter dieser Anmeldung anerkannt werden. 
 
(2) Die Konditionen zur Kündigung und die 
Datenschutzerklärung sind in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gemäß Anlage enthalten. 
 

Hortvertrag 

�  Es liegt ein Hortvertrag vor. 
Keine Voraussetzung für die Teilnahme am Mittagessen! 

 

 

Essensbestellung an folgenden Tagen: 
 � Montag      � Dienstag � Mittwoch 
 � Donnerstag     � Freitag 
 
 
� Mein Kind soll nur vegetarische Kost erhalten. 
 

 

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind im 
Krankheits- oder Verhinderungsfall am 
gleichen Tag bis spätestens 08.30 Uhr unter 
Nennung des Namens ihres Kindes auf die 
Mailbox unter 0160 - 936 344 94 vom Essen 
abzumelden. 

 

 

 

 
___________________________________ 
Datum/Unterschrift (bei Minderjährigen durch 
die/den Sorgeberechtigte/n) 
 
 
Die unterzeichnete Vereinbarung senden Sie 
bitte an: 
 
L.i.Ma. e.V. 
Leben in Marienfelde 
Prechtlstrasse 21-23 
12277 Berlin 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an der Essensversorgung von L.i.Ma. e.V.  
Für die Essenbestellung, -abholung und -abrechnung gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Die Bewirtschaftung der Verpflegungseinrichtung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarungen von L.i.Ma. e.V. und dem 
Träger der Einrichtung bzw. dessen Bevollmächtigten sowie dem Teilnehmer. Grundlage dafür ist der „Vertrag über 
eine Dienstleistungskonzession für Mittagsverpflegung in Schule sowie ergänzende Leistungen“, wie er mit der Schule 
des bestellenden Teilnehmers abgeschlossen ist. 
 
Datenverarbeitung im Auftrag 
Der L.i.Ma. e.V. kann im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO einen Dienstleister mit der 
Abwicklung der Essenbestellungen beauftragen. Sofern ein solcher Dienstleister beauftragt ist, werden folgende 
personenbezogene Daten vom Dienstleister für den Auftraggeber erhoben und verarbeitet: 

• Stamm- und Kontaktdaten der Sorgeberechtigten und Kinder (Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Klasse) 

• ggf. Allergene und Nahrungsunverträglichkeiten des Kindes 
• Bestellhistorie und Abholstatus 

Diese Daten werden vom Auftragsverarbeiter nur an den Verantwortlichen oder auf der Basis gesetzlicher 
Verpflichtungen an die entsprechenden berechtigten Stellen übermittelt. 
 
Sonderkost 
Bestimmte Sonderkostform wie z. B. Glutenfrei etc. sind mit einem ärztlichen Attest zu belegen und beim Küchenteam 
vor Ort zu melden. 
 
Kosten 
Die Teilnahme an der Verpflegung ist erst nach erfolgter Anmeldung möglich und ist für die Verpflegungsteilnehmer 
kostenfrei. 
 
Kündigung der Essensversorgung 
Eine Kündigung der Essensversorgung teilen Sie uns bitte schriftlich per Post oder per E-Mail mit. Eine Kündigung ist 
mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen möglich. Rückwirkende Kündigungen sind ausgeschlossen. Diese Vereinbarung 
wird automatisch beendet, wenn der Rahmenvertrag zwischen dem Schulträger und L.i.Ma. e.V. beendet wird oder der 
Essensteilnehmer die Schule nach Vollendung der 6. Klasse verlässt. 
Bitte beachten Sie, dass diese Vereinbarung von Ihnen zu kündigen ist, wenn der Essensteilnehmer nach 
einem Schuljahreswechsel nicht mehr am Essen teilnimmt. 
L.i.Ma. e.V. behält sich vor, diese Vereinbarung bei häufiger Nichtteilnahme des Kindes am Mittagessen ohne 
vorherige Abmeldung fristlos zu kündigen. 
 
Änderung und Verwendung der Daten/Sonstige Bedingungen 
Alle Veränderungen, die Einfluss auf diese Vereinbarung haben, sind unverzüglich schriftlich gegenüber dem L.i.Ma. 
e.V. anzuzeigen (z.B. Namensänderung, Anschrift, Kündigung der Essensteilnahme, etc.). Mündliche Absprachen oder 
sonstige Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist das Amtsgericht Berlin. 
 
Information nach Artt. 12 und 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Der Verantwortliche dokumentiert die für die oben genannten Zwecke genutzten Verarbeitungen in transparenter 
Weise und verpflichtet alle Zugangsberechtigten auf die Einhaltung der Vertraulichkeit der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 
L.i.Ma. e.V. ist berechtigt, gemäß Art. 28 DSGVO auch Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zur Durchführung des hier vereinbarten Betreuungsverhältnisses zu beauftragen. 
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt durch den Verantwortlichen nur im Rahmen von 
Auftragsverhältnissen, der Kooperation mit der Schule an diese sowie auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen, die 
den Verantwortlichen zur Übermittlung verpflichten, und nur an Stellen im Geltungsbereich der DSGVO. 
Alle Daten werden maximal für die Vertragslaufzeit plus die Verjährungsfristen nach §195 BGB oder für die sich aus 
gesetzlichen Vorschriften, z.B. aus den Steuergesetzen, ergebenden Fristen gespeichert und verarbeitet. 
Die Rechte auf Auskunft, Korrektur, Löschung und Einschränkung (Artt. 15 bis 18 DSGVO), sofern die Daten nicht 
mehr für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Anforderungen benötigt werden, auf Datenübertragbarkeit nach 
Art. 20 DSGVO, auf Widerspruch für die Zukunft nach Art. 21 DSGVO, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
beruht, sowie auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 13 Abs. 2 d DSGVO) sind mir bekannt. Der 
Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist über den Vorstand zu erreichen. 
 


